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Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns  
 

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2024 in Höhe von  
EUR 327.550.169,41 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,40 für jede der 175.404.601 für das Ge-
schäftsjahr 2024 dividendenberechtigten Stückaktien,  

insgesamt:          EUR          70.161.840,40 

Vortrag auf neue Rechnung:       EUR        257.388.329,01 

Bilanzgewinn:         EUR        327.550.169,41 

Die Dividende wird nach Wahl des Aktionärs entweder (i) ausschließlich in bar oder (ii) in 
der zur Begleichung der Steuerschuld für die Dividendenzahlung ausreichenden Höhe in 
bar und für den verbleibenden Teil der Dividende in Form von Aktien der Gesellschaft („Ak-
tiendividende“) oder (iii) für einen Teil der Aktien des Aktionärs in bar und für den anderen 
Teil als Aktiendividende geleistet. 

Die Fälligkeit der in bar zu leistenden Dividende wird im Hinblick auf die Möglichkeit der 
Aktionäre zur Ausübung ihres vorstehend beschriebenen Wahlrechts gemäß § 58 Abs. 4 
Satz 3 AktG auf den 17. Juni 2025 festgelegt. Soweit die Aktionäre die Aktiendividende 
wählen, werden sie die neuen Aktien der Gesellschaft voraussichtlich ebenfalls am 17. Juni 
2025 erhalten. 

Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf den am Tag der Aufstellung des Jahresab-
schlusses durch den Vorstand nach Kenntnis der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr 2024 dividendenberechtigten 175.404.601 Stückaktien. Sollte sich die Zahl die-
ser dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung ändern, wird in der 
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung 
gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,40 je für das abgelaufene Geschäfts-
jahr 2024 dividendenberechtigter Stückaktie und im Übrigen den Vortrag auf neue Rech-
nung vorsieht. Auch für diesen angepassten Beschlussvorschlag gilt das Angebot, die Di-
vidende statt in bar in Form von Aktien der Gesellschaft zu erhalten. Der auf nicht dividen-
denberechtigte Stückaktien entfallende Betrag wird in diesem Fall auf neue Rechnung vor-
getragen. 

Hamburg, den 31. März 2025 

TAG Immobilien AG 

 

Der Vorstand 


